
 

 

 

Muster - Abwendungsvereinbarung  

(nicht auf bereits bestehenden Ratenrückstand) 

Zwischen   
 
Stadtwerken Fellbach GmbH    
Ringstr. 5 
70736 Fellbach       - im Folgenden „SWF“ genannt - 
      
und 
 
Vorname, Name und  
ladungsfähige Postanschrift des Kunden    - im Folgenden „Kunde“ genannt - 
 
 
wird zur Abwendung der Versorgungsunterbrechung folgende Ratenvereinbarung (Zins- und 
Kostenfrei) getroffen: 
 

1. Der Kunde erkennt an, der SWF den Forderungsbetrag vom <Datum> in Höhe von <Betrag> 
zu schulden. Der Zahlungsrückstand setzt sich wie folgt zusammen: 

 
Geschäftsbereich      Betrag   Fälligkeit  

Strom      xxx,xx € xx.xx.xxxx 
Gas      xxx,xx € xx.xx.xxxx 
Wasser      xxx,xx € xx.xx.xxxx 
Abwasser/Schmutzwasser    xxx,xx € xx.xx.xxxx 

 
2. Die SWF räumt dem Kunden das Recht ein, den vorgenannten Betrag in nachfolgend 

aufgeführten Raten zu begleichen. Der Kunde verpflichtet sich zur Zahlung dieses 
Forderungsbetrages wie folgt: 

 

Ratentext Fälligkeit Ratenbetrag 
(EUR) 

Tilgung 
(EUR) 

Restforderung 
(EUR)  

1. Rate  xx.xx.xxxx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 

2. Rate xx.xx.xxxx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 

3. Rate  xx.xx.xxxx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 

4. Rate  xx.xx.xxxx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 

5. Rate  xx.xx.xxxx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 

6. Rate  xx.xx.xxxx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 

 
 
3. Die SWF verpflichten sich, falls der Kunde die Raten- und Abschlagszahlungen pünktlich zahlt, 

keine weiteren Maßnahmen in die Wege zu leiten.  
 

4. Dieses Angebot beruht auf den aktuell ausstehenden Forderungsbeträgen. Mit Abschluss der 
Abwendungsvereinbarung bitten wir Sie um Angabe Ihres aktuellen Zählerstands von allen 
durch Sie genutzten Zählern. Mit der damit einhergehenden Feststellung Ihres tatsächlichen 
Verbrauchs, kann sowohl der Forderungsbetrag als auch die Anzahl der Raten abweichen.  

 
5. Sollte der Kunde mit einer Raten- oder einer Abschlagszahlung ganz oder teilweise mehr als 5 

Tage im Rückstand geraten, wird die Restschuld sofort fällig. 
 

6. Die SWF sind bei Scheitern dieser Vereinbarung nicht verpflichtet, erneut den Abschluss einer 
Abwendungsvereinbarung anzubieten. Die SWF weist ausdrücklich darauf hin, dass sie die 
Energieversorgung, nach Durchführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung und vorheriger 
Sperrankündigung (8 Werktage), nach §§ 19 Abs. 4 StromGVV/GasGVV durch den zuständigen 
Netzbetreiber einstellen werden. 

 



 

 

7. Die SWF behält sich vor, bei eventuell vorhandenem Guthaben gem. § 387 BGB Aufrechnung 
zu erklären. 
 

8. Die Abwendungsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet mit der Zahlung der 
letzten Rate. 

 
9. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Sollte diese Vereinbarung 
rechtliche oder tatsächlich Lücken aufweisen, können die SWF und der Kunde, anstelle der 
fehlenden Bestimmungen unverzüglich eine gültige Bestimmung vereinbaren, die dem mit 
dieser Vereinbarung verfolgten, wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt. 

 
10. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns,  
 
Stadtwerke Fellbach, Ringstraße 5, 70736 Fellbach  
Telefax: 0711/57543-2199, Telefon: 0711/57543-2120 
E-Mail: forderungsmanagement@stadtwerke-fellbach.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird der dieser Zahlungsvereinbarung zugrundeliegende 
Zahlungsrückstand, soweit er durch den Kunden noch nicht beglichen wurde, sofort zur Zahlung fällig. 
Weitere Vereinbarungen in Form von Zahlungsvereinbarungen, Stundungen oder Vergleichen sind 
nach erfolgtem Widerruf nicht mehr vorgesehen. 

 
Datenschutz 
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass die in dieser Vereinbarung benannten Daten (persönliche 

Daten; Kontaktdaten etc.) ausschließlich zur Erfüllung dieser Vereinbarung dienen und nicht zu 

Werbezwecken verwendet werden. Ihre hier genannten Daten werden nach den gesetzlichen 

Bestimmungen gelöscht. Es werden keine Auskünfte an Dritte weitergegeben. Bitte beachten Sie 

auch die Kundeninformationen zum Datenschutz auf unserer Homepage. https://www.stadtwerke-

fellbach.de/de/Home/Datenschutz/Datenschutz_842.html  

 
 

Annahme Angebot Ratenvertrag / Abwendungsvereinbarung 
 
 
Datum und Unterschrift SWF  ________________________________________________________
   
 
 
Datum und Unterschrift Kunde ________________________________________________________ 
 
 
 
Zählernummer______________________ Zählerstand_________________________________ 
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